
Teilnahmebedingungen
1.	 Abschluß des Reisevertrags
Die verbindliche Anmeldung zu einer Reise muss schriftlich geschehen. Der Vertrag kommt 
mit der Annahme durch das Familien-Ferien-Trägerwerk e.V. zustande, die in angemessener 
Zeit erklärt werden muss. Bei Vertragsschluß wird dem Reiseteilnehmer durch das Familien-
Ferien-Trägerwerk e.V. (FFTW) die Reisebestätigung ausgehändigt. Weicht der Inhalt der 
Reisebestätigung vom Inhalt der Anmeldung ab, so liegt ein neues Angebot des Familien-
Ferien-Trägerwerk e.V. vor, an das es für die Dauer von 20 Tagen gebunden ist. (Der Vertrag 
kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, wenn der Teilnehmer innerhalb 
der Bindungsfrist dem Familien-Ferien-Trägerwerk e.V. die Annahme erklärt.)

2.	Bezahlung
a)	Nach Erhalt der Anmeldebestätigung/Rechnung ist eine Anzahlung in Höhe von C= 150,00,
höchstens jedoch 10% des Reisepreises zu zahlen. Sie wird auf den Reisepreis angerechnet.
b)	Die Restsumme muss 4 Wochen vor Reiseantritt beglichen sein.
c)	 Die Reiseunterlagen werden dem Teilnehmer unverzüglich nach Eingang seiner Restzah-
lung zusammen mit dem Versicherungsschein zugesandt.

3.	Leistungen
Der Umfang der vertraglichen Leistungen ergibt sich aus den Leistungsbeschreibungen 
 im Prospekt und aus den hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Reisebestätigung.  
Das Familien-Ferien-Trägerwerk e.V. behält sich jedoch ausdrücklich vor, aus sachlich 
berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine 
Änderung der Prospektangabe zu erklären, über die der Teilnehmer vor Buchung selbstver-
ständlich informiert wird.

4. Leistungs- und Preisänderungen
Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des 
Reisevertrages, die nach Vertragsschluss notwendig werden und die vom Familien-Ferien-
Trägerwerk e.V. nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind nur gestattet, 
soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt 
der gebuchten Reise nicht beeinträchtigen. Eventuelle Gewährleistungsansprüche bleiben 
unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. Das Familien- 
Ferien-Trägerwerk e.V. ist verpflichtet, den Teilnehmer über Leistungsänderungen oder  

-abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Ggfs. wird er dem Teilnehmer eine  
kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt anbieten. Im Fall einer nachträg-
lichen Änderung des Reisepreises oder der Änderung einer wesentlichen Reiseleistung hat 
das FFTW den Teilnehmer unverzüglich, spätestens jedoch 21 Tage vor Reiseantritt, davon in 
Kenntnis zu setzen. Preiserhöhungen nach diesem Zeitpunkt sind nicht zulässig. Bei Preis-
erhöhungen um mehr als 5% oder im Fall einer erheblichen Änderung einer wesentlichen Rei-
seleistung ist der Teilnehmer berechtigt, ohne Gebühren vom Reisevertrag zurückzutreten 
oder die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen Reise zu verlangen, wenn das FFTW 
in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Teilnehmer aus seinem Angebot 
anzubieten. Der Teilnehmer hat diese Rechte unverzüglich nach der Erklärung des FFTW über 
die Preiserhöhung bzw. Änderung der Reiseleistung diesem gegenüber geltend zu machen.

5.	Rücktritt durch den Teilnehmer, Umbuchung, Ersatzpersonen
5.1. Der Teilnehmer kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich 
ist der Zugang der schriftlichen Rücktrittserklärung beim FFTW. Tritt der Teilnehmer vom 
Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, so kann das FFTW nicht mehr den verein-
barten Reisepreis, sondern eine angemessene Entschädigung verlangen. Diese beträgt im 
Regelfall: Bis 42 Tage vor Reisebeginn 20% des Reisepreises, maximal C= 100,00; bis 21 Tage 
vor Reisebeginn 30% des Reisepreises; bis 7 Tage vor Reisebeginn 50% des Reisepreises; 
bis Reisebeginn 70% des Reisepreises. (Wir empfehlen den Abschluss einer Reisekosten-
rücktrittsversicherung.)
5.2. Werden auf Wunsch des Teilnehmers nach der Buchung der Reise für einen Termin, der 
innerhalb des zeitlichen Geltungsbereiches der Reiseausschreibungen liegt, Änderungen 
hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels oder der Unterkunft vorgenommen (Umbu-
chung) kann das FFTW bei Einhaltung einer Frist von 2 Monaten vor Beginn der Reise ein 
Bearbeitungsentgelt von C= 25,00 pauschal erheben. Umbuchungswünsche des Teilnehmers, 
die nach Ablauf der Fristen erfolgen, können, sofern ihre Durchführung überhaupt möglich 
ist, nur nach Rücktritt vom Reisevertrag zu Bedingungen gemäß Ziffer 5.1. und gleichzeitiger 
Neuanmeldung durchgeführt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswünschen, die nur 
geringfügige Kosten verursachen.
5.3 Bis zum Reisebeginn kann der Teilnehmer verlangen, daß statt seiner ein Dritter in die 
Rechte und Pflichten aus dem Reisevertrag eintritt. Das FFTW kann dem Eintritt des Dritten 
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widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner 
Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein 
Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Teilnehmer dem FFTW als Gesamtschuldner 
für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden Mehrkosten.

6.	Nicht in Anspruch genommene Leistungen
Nimmt der Teilnehmer einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger Rückreise oder aus 
sonstigen zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so wird sich das FFTW bei den Leistungs-
trägern um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, 
wenn es sich um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder wenn einer Erstattung gesetz-
liche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen.

7.	 Rücktritt und Kündigung durch das Familien-Ferien-Trägerwerk e.V.
Das FFTW kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder 
nach Antritt der Reise den Reisevertrag kündigen:
a)	Ohne Einhaltung einer Frist: Wenn der Teilnehmer die Durchführung der Reise ungeachtet
einer Abmahnung des FFTW nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertrags
widrig verhält, daß die sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt das 
FFTW, so behält es den Anspruch auf den Reisepreis; es muss sich jedoch den Wert der erspar-
ten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen lassen, die es aus einer anderwei-
tigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, einschließlich der 
ihr von Leistungsträgern gutgebrachten Beträge.
b)	Bis 2 Wochen vor Reiseantritt: Bei Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behörd
lich festgelegten Mindestteilnehmerzahl, wenn in der Reiseausschreibung für die entspre-
chende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In jedem Fall ist das FFTW 
verpflichtet, den Teilnehmer unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nicht-
durchführung der Reise hiervon in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung unver-
züglich zuzuleiten. Der Teilnehmer erhält den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. 
Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, daß die Mindestteilnehmerzahl 
nicht erreicht werden kann, hat das FFTW den Teilnehmer davon zu unterrichten.
c)	 Bis 4 Wochen vor Reiseantritt: Wenn die Durchführung der Reise nach Ausschöpfung aller 
Möglichkeiten für das FFTW deshalb nicht zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für 
diese Reise so gering ist, daß die dem FFTW im Falle der Durchführung der Reise entstehen
den Kosten eine Überschreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze, bezogen auf diese Reise, 
bedeuten würde. Ein Rücktrittsrecht des FFTW besteht jedoch nur, wenn er die dazu führen-
den Umstände nicht zu vertreten hat (z.B. kein Kalkulationsfehler) und wenn er die zu seinem 
Rücktritt führenden Umstände nachweist und wenn er dem Teilnehmer ein vergleichbares 
Ersatzangebot unterbreitet hat. Wird die Reise aus diesem Grund abgesagt, so erhält der 
Teilnehmer den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Zusätzlich wird ihm sein Bu-
chungsaufwand pauschal erstattet, sofern er von einem Ersatzangebot des FFTW 
keinen Gebrauch macht.

8.	Aufhebung des Vertrags wegen außergewöhnlicher Umstände
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluß nicht vorhersehbarer höherer Gewalt erheblich 
erschwert, gefährdet oder beeinträchtigt, so können sowohl das FFTW als auch der Teilneh-
mer den Vertrag kündigen. Wird der Vertrag gekündigt, so kann das FFTW für die bereits 
erbrachten oder zur Beendigung der Reise noch zu erbringenden Reiseleistungen eine ange-
messene Entschädigung verlangen.

9.	Haftung des Familien-Ferien-Trägerwerk e.V.
9.1.	Das FFTW haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht wie ein ordentlicher Kaufmann für
1.	 die gewissenhafte Reisevorbereitung
2.	die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger
3.	die Richtigkeit der Beschreibung aller in den Katalogen angegebenen Reiseleistungen 
sofern das FFTW nicht gem. Ziff. 3 vor Vertragsschluß eine Änderung der Prospektangaben 
erklärt hat
4.	 die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen.
9.2.	Das FFTW haftet für ein Verschulden der mit der Leistungserbringung betrauten Person.

10.	 Gewährleistung
a) 	Abhilfe: Wird die Reise nicht vertragsgemäß erbracht, so kann der Teilnehmer Abhilfe 
verlangen. Das FFTW kann auch in der Weise Abhilfe schaffen, daß er eine gleichwertige 
Ersatzleistung erbringt. Das FFTW kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnis-
mäßigen Aufwand erfordert.
b) Minderung des Reisepreises: Für die Dauer einer nicht vertragsgemäßen Erbringung der 
Reise kann der Teilnehmer eine entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen 
(Minderung). Der Reisepreis ist in dem Verhältnis herabzusetzen, in welchem zur Zeit des 
Verkaufs der Wert der Reise in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen Wert gestanden 
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haben würde. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Teilnehmer schuldhaft unterläßt, 
den Mangel anzuzeigen.
c) Kündigung des Vertrages: Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt 
und leistet das FFTW innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Teil-
nehmer im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag – in seinem eigenen 
Interesse und aus Beweissicherungsgründen zweckmäßig – durch schriftliche Erklärung 
kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Teilnehmer eine Reise infolge eines Mangels aus wich-
tigem, dem FFTW erkennbaren Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist für die 
Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom FFTW verweigert wird 
oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Teil-
nehmers gerechtfertigt wird. Er schuldet dem FFTW den auf die in Anspruch genommenen 
Leistungen entfallenden Teil des Reisepreises.
d) Minderung: Der Teilnehmer kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung  
Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, es sei denn, der Mangel der Reise beruht 
auf einem Umstand, den das FFTW nicht zu vertreten hat.

11. Beschränkung der Haftung
11.1 Die vertragliche Haftung des FFTW für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf 
den dreifachen Reisepreis beschränkt, soweit ein Schaden des Teilnehmers weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig herbeigeführt oder soweit das FFTW für einen dem Teilnehmer ent-
stehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
11.2 Das FFTW haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit Leistungen, die als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, 
Ausstellungen usw.) und die in der Reiseausschreibung ausdrücklich als Fremdleistungen 
gekennzeichnet werden.
11.3 Ein Schadensersatzanspruch gegen das FFTW ist insoweit beschränkt oder ausgeschlos-
sen als aufgrund internationaler Übereinkommen oder auf solchen beruhenden gesetzlichen 
Vorschriften, die auf die von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwen- 
den sind, einen Anspruch auf Schadensersatz gegen den Leistungsträger nur unter be-
stimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann oder unter 
bestimmten Voraussetzungen ausgeschlossen ist.

12. Mitwirkungspflicht
Der Teilnehmer ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der  
gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder gering zu 
halten. Der Teilnehmer ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich 
der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis zu geben. Diese ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, 
sofern dies möglich ist. Unterläßt der Teilnehmer schuldhaft, einen Mangel anzuzeigen, so 
tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein.

13. Ausschluß von Ansprüchen und Verjährung
Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der Reise hat der Teilnehmer innerhalb 
eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber dem FFTW 
geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Teilnehmer Ansprüche geltend machen, 
wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert worden ist. Vertragliche 
Ansprüche des Teilnehmers verjähren in sechs Monaten. Die Verjährung beginnt mit dem 
Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden sollte. Hat der Teilnehmer solche Ansprüche 
geltend gemacht, so ist die Verjährung bis zu dem Tag gehemmt, an dem das FFTW die An-
sprüche schriftlich zurückweist. Ansprüche aus unerlaubter Handlung verjähren in 3 Jahren.

14. Paß, Visa- und Gesundheitsvorschriften
Der Teilnehmer ist für die Einhaltung aller für die Durchführung der Reise wichtigen Vorschrif-
ten selbst verantwortlich. Alle Nachteile, insbesondere die Zahlung von Rücktrittskosten, die 
aus der Nichtbefolgung dieser Vorschriften erwachsen, gehen zu seinen Lasten, ausgenom-
men wenn sie durch eine schuldhafte Falsch- oder Nichtinformation des FFTW bedingt sind.

15. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat nicht die Unwirksamkeit 
des gesamten Reisevertrages zur Folge.

16. Gerichtsstand
Der Teilnehmer kann das FFTW nur an seinem Sitz verklagen. Für Klagen des FFTW gegen den 
Teilnehmer ist der Wohnsitz des Teilnehmers maßgebend, es sei denn, die Klage richtet sich 
gegen Vollkaufleute oder Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, 
oder gegen Personen, die nach Abschluß des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort ins Ausland verlegt haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufent-
halt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In diesen Fällen ist der Sitz des FFTW 
maßgebend. Wermelskirchen, Oktober 2008
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